
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ein Buch ist ein Spiegel wenn ein Affe hineinsieht so kann kein Apostel heraus gucken. 
Georg Christoph Lichtenberg; 1742 – 1799, deutscher Schriftsteller und Physiker 
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 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

seit 1.7.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 
1.1. – 30.6.2023 =   1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
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1. Anpassung der Beiträge und Beitragsbemessungsgrenzen in der  
 Sozialversicherung ab 1.1.2025 
 
Ab 1.1.2025 gilt für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung eine höhere 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG), erstmals einheitlich für die ost- und westdeutschen 
Bundesländer, und zwar 8.050 € im Monat. Bis 31.12.2024 betrug die BBG 7.450 € (Ost) bzw. 
7.550 € (West). In der knappschaftlichen Rentenversicherung steigt die BBG von 9.300 € auf 
9.900 € im Monat. 
 
Die BBG ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei Berechnung der 
Rentenversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, darüber hinaus müssen keine Beiträge 
abgeführt werden. Auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung wird die BBG zum 
1.1.2025 angehoben, und zwar von 5.175 € im Monat auf 5.512,50 €. Damit einher geht auch 
die Anhebung der sog. Pflichtversicherungsgrenze von 69.300 € im Jahr auf 73.800 €. Wer ein 
höheres Jahreseinkommen erzielt, kann sich privat krankenversichern oder freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Der Grund für den Anstieg der BBG ist, dass diese 
zeitversetzt an die Einkommensentwicklung anzupassen ist. Damit steigen für gesetzlich 
Versicherte und deren Arbeitgeber im oberen Einkommensbereich die Beiträge ohne Erhöhung 
der Beitragssätze.  
 
Auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen eines weiter 
steigenden Defizits zum 1.1.2025 erhöht. Die Höhe des Beitrags setzt sich aus dem gleichen 
allgemeinen Beitragssatz (2024: 14,6 %) und dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag zusammen 
(Durchschnittssatz 2024: 1,7 %). Der allgemeine Beitragssatz bleibt auch 2025 bei 14,6 %, der 
Durchschnittssatz des kassenindividuellen Zusatzbeitrags wurde für 2025 auf 2,5 % um 0,8 % 
angehoben. In welcher Höhe die jeweiligen Krankenkassen den Zusatzbeitrag tatsächlich 
erheben werden, entscheiden diese in der zweiten Dezemberhälfte. Zum Redaktionsschluss 
lagen nur einige Entscheidungen vor. 
 
Der Beitrag in der Pflegeversicherung steigt um 0,2 % auf 3,6 %. Die Zu- und Abschläge für 
Kinderlose bzw. Beschäftigte mit Kindern bleiben wie gehabt.  
 
Die Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 2025 mit 18,6 % 
bzw. 2,6 % unverändert. Die umlagefinanzierte Künstlersozialabgabe für Unternehmer und 
Verwerter liegt auch 2025 bei 5 %, der Beitragssatz für die Künstler und Publizisten entspricht 
dem der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Versicherten zahlen nur den halben 
Beitragssatz. 
 
Die Höhe der ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagen für Erstattungen bei 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft und Insolvenz (U1 - U3) bzw. mögliche Änderungen der 
Umlagehöhen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. 
 
 
2. Offene steuerliche Fälle – Änderungen im Jahressteuergesetz 2024  
 
Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 tritt nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft, was 
zum Redaktionsschluss noch nicht der Fall war. 
 
Das Gesetz beinhaltet ca. 130 Einzelmaßnahmen mit diversen gesetzlichen Änderungen, die 
direkt nach Verkündung in Kraft treten und offene Sachverhalte, z.B. in Steuerbescheiden, 
betreffen können. Sollten Steuerpflichtige auch aktuelle Änderungsbescheide erhalten, sind 
diese dem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen, wenn er diese nicht direkt erhält. 
 



 

Maßnahmen des JStG, die auf die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 zurückwirken, sind 
für die Vorbereitung der Steuererklärungen 2023 / 2024 relevant. Hierüber wird in der folgenden 
Ausgabe noch zu ausgewählten Beispielen berichtet. 
 
Viele der Maßnahmen greifen ab 1.1.2025 im Rahmen der Unternehmens- und Steuerplanung, 
wovon einige hier bereits aufbereitet sind (siehe auch Ziffern 3. – 5. in dieser Ausgabe), später 
berichten wir über Inkrafttreten ab 1.1.2026 oder danach. 
 
 
3. Änderungen der Kleinunternehmer-Regelung ab 1.1.2025  
 
Ab dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansässige Kleinunternehmen ein besonderes 
Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmer-Regelung auch im europäischen Ausland. Umgekehrt geben im europäischen 
Ausland ansässige Kleinunternehmen mit Tätigkeit in Deutschland beim BZSt innerhalb eines 
Monats nach Ablauf des Quartals eine elektronische Umsatzsteuermeldung ab. 
 
Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr von 25.000 €, 100.000 € für 
das laufende Jahr. Wird im laufenden Jahr die Grenze von 25.000 € überschritten, scheidet im 
Folgejahr die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung aus. Wird der Umsatz von 
100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt genau ab diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr die 
Kleinunternehmer-Regelung nicht mehr. Der Unternehmer selbst muss über das Jahr die 
100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn der Steuerberater erhält die Unterlagen zeitverzögert. 
Wichtig ist, das Prozedere vorab jetzt zu Beginn des Jahres zu besprechen.  
 
Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze im ersten Jahr dar.  Bereits 
der diese Grenze überschreitende Umsatz unterliegt der Regelbesteuerung. Die bis dahin 
erbrachten Umsätze bleiben steuerfrei. 
 
Für Kleinunternehmer gibt es vereinfachte Rechnungsregelungen und -hinweispflichten, worüber 
der Steuerberater detailliert informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunternehmer nur 
empfangen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet. 
 
 
4. Änderung des Schwellenwerts für monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen  
 
Unternehmen mit einer jährlichen Umsatzsteuerzahllast über 7.500 € mussten bis 31.12.2024 
noch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben.  
 
Aufgrund einer ab 1.1.2025 geltenden Änderung im Umsatzsteuergesetz durch das 4. 
Bürokratieentlastungsgesetz ist die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung für Unternehmen 
mit einer Umsatzsteuerzahllast nun bis zu 9.000 € nur noch quartalsweise erforderlich. 
Betroffene Unternehmer sollten sich hierzu mit ihrem Steuerberater besprechen. 
 
 
5. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Sammelposten 
 – mit geplanten Änderungen 
 
Unternehmen nutzen Abschreibungen üblicherweise über mehrere Jahre verteilt. Anschaffungs- 
und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden so steuerlich geltend 
gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bilden eine Ausnahme. Diese dürfen im Jahr 
der Anschaffung sofort gewinnmindernd abgeschrieben werden. Hierbei ist Folgendes zu 
beachten: 



 

 
Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 
Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind GWG oberhalb von 250 € in einem laufenden Verzeichnis 
zu erfassen, außer, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der 
Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 
800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 
 
Sammelposten: Es besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € und bis zu 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. Ein laufendes 
Verzeichnis ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € können in den 
Sammelposten aufgenommen werden. Dann müssen sie nicht zwingend im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben werden. 
 
Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz (ursprünglich geplant im Wachstumschancengesetz) 
soll die Abschreibungsdauer bei Sammelposten von 5 auf 3 Jahre verringert werden, Einzelgüter 
dürfen dann bis zur Höhe von 800 € netto dort aufgenommen werden anstatt bis zu 250 €, 
insgesamt nicht mehr als 5.000 € (bislang 1.000 €); ein laufendes Register für Sammelposten 
muss nicht mehr geführt werden. Die Schwelle der sofortabschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter 
soll von 800 € auf 1.000 € erhöht werden. Ob das Gesetz noch zustande kommt, bleibt 
abzuwarten. Wir werden zeitnah berichten. 
 
Achtung: Das Wahlrecht für Sofortabschreibung / Sammelposten kann für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden. 
 
 
6. Unfallversicherung – außerhäuslicher Weg zur Essensbesorgung 
 im Home-Office 
 
Eine Unfallversicherung greift bei Unfällen, die während einer versicherten Tätigkeit passieren, 
unabhängig davon, ob diese im Unternehmen, zu Hause (Home-Office) oder an einem anderen 
Ort ausgeübt wird. 
 
Ferner fällt auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden 
unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung.  
 
Auch ein außerhäuslicher Weg zur Nahrungsaufnahme in der Mittagspause ist bei einem im 
Home-Office arbeitenden und an betriebliche Vorgaben gebundenen Beschäftigten ein 
versicherter Weg, entschied das Landessozialgericht Bayern.  
 
In dem Fall aus der Praxis arbeitete eine kaufmännische Angestellte aufgrund betrieblicher 
Anweisungen und Vorgaben im Home-Office. Während ihrer Mittagspause fuhr sie mit dem Auto 
zu einem nahegelegenen Restaurant, um Essen zum Mitnehmen zu holen. Auf dem Rückweg 
zu ihrem Home-Office hatte sie einen Verkehrsunfall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Das 
LSG entschied, dass es sich hierbei um einen versicherten Weg handelte. 
 
7. Nachweis des Zugangs einer E-Mail nicht durch Versendungsnachweis 
 
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm kann der Nachweis des Zugangs einer E-Mail 
nicht durch den Nachweis der Versendung erbracht werden. Auch durch die Übersendung eines 
Screenshots der E-Mail gelingt der Nachweis des Zugangs nicht. 
 



 

Bei der Versendung von E-Mails wird zwar ein Anscheinsbeweis befürwortet. Jedoch genügt es 
nicht, wenn der Absender lediglich die Absendung der E-Mail beweisen kann, da der betreffende 
Auszug keinen Beweiswert in Bezug auf den Zugang hat. 
 
Ausreichend wäre hingegen die Vorlage einer Eingangs- und Lesebestätigung. Folgerichtig trifft 
den Versender die Obliegenheit, eine Lesebestätigung zum Beweis des Zugangs anzufordern. 
 
 

  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7;  
Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1; Januar = 117,6 
2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

https://www.destatis.de

